Verordnung

Uber die Festsetzung eines Wasserschutzge-
bietes zugunsten der Wassergewinnungsanla-
gen im Gosetal fir die Harz Energie GmbH &
Co. KG, Niederlassung Goslar.

Aufgrund der 88 51 u. 52 Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. I, S.
2585) i. V. m. § 91 des Niedersachsischen
Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds.
GVBI. S. 64), beide Gesetze in der derzeit
geltenden Fassung, wird verordnet:

§1

Zugunsten der Wassergewinnungsanlagen im
Gosetal, Stadt und Landkreis Goslar, wird zum
Schutz der Gewasser vor nachteiligen Einwir-
kungen im Interesse der oOffentlichen Wasser-
versorgung ein Wasserschutzgebiet (WSG)
zum Wohl der Allgemeinheit festgesetzt.

§2

(1) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die
Schutzzonen

I (Quellaustritte, Auslaufe und Fassun-
gen),

Il (engere Schutzzone),

Il (weitere Schutzzone).

(2) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes
und seiner Schutzzonen sind in der beige-
fiigten Ubersichtskarte (Anlage 1), die Be-
standteil dieser Verordnung ist, eingezeich-
net. Die Flache des Wasserschutzgebietes
betragt insgesamt 8,36 kmz2.

(3) Die genauen Grenzen des Wasserschutz-
gebietes und seiner Schutzzonen ergeben
sich aus einer weiteren Karte (Anlage 2),
die Bestandteil dieser Verordnung ist.

Ausfertigungen dieser Verordnung und der
nicht veroffentlichten Karte nach Satz 1 be-
finden sich bei der Stadt Goslar und den
Nds. Landesforsten, Forstamt Clausthal.
Die Karten konnen dort wahrend der
Sprechzeiten von jedermann kostenlos ein-
gesehen werden.

§3

(1) Die Schutzzonen | dirfen nur zur Vornah-
me solcher Handlungen betreten werden,
die erforderlich sind

a) zur Pflege und Instandhaltung,

b) fur den Betrieb und die Uberwachung,

¢) zur baulichen und betrieblichen Veran-
derung

der Wassergewinnungsanlagen.

(2) Die Anwendung von Pflanzenbehandlungs-
und Schadlingsbekampfungsmitteln ist in
der Schutzzone | verboten.

(3) Im Gbrigen ist das Betreten der Schutzzo-
nen | durch Unbefugte sowie die Vornahme
jeglicher Handlungen in ihnen verboten.

Ausnahmen: Begehen und Befahren mit
nicht motorisierten Fahrzeugen auf be-
schilderten Wanderwegen sowie forstliche
MaRnahmen zur Sicherung der Gewin-
nungs-/Fassungsanlagen.
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Im Wasserschutzgebiet sind aufgrund dieser
Verordnung folgende Handlungen nach Malf3-
gabe der nachstehenden Aufstellung in den
jeweiligen Schutzzonen aufgrund dieser Ver-
ordnung verboten (v), beschrankt zulassig (b)
oder zulassig aufgrund dieser Verordnung (-).
Die Uber die Schutzbestimmungen dieser Ver-
ordnung hinausgehenden Verbote und Ge-
nehmigungsvorbehalte nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberihrt.

Schutzzonen
1] 1]
Abwasser
1. Versenken oder Versickern
von Kihlwasser \% \
2. Einleiten von Abwasser oder

des von Verkehrsflachen
abflieRenden Wassers (mit
Ausnahme des Oberfla-
chenwassers von Forstwe-

gen) in
- oberirdische Gewasser \Y; b
- ins Grundwasser \% Y,

3. Bau bzw. Betrieb von Ab-
wasserleitungen zum

a) Durchleiten von Abwasser
durch das Schutzgebiet \AY

b) Hinausleiten von Abwas-
ser aus dem Schutzgebiet b -

4, Bau oder Betrieb von Ab-
wasserbehandlungsanlagen,
Abwassersammelgruben
oder sonstigen Abwasseran-
lagen auf3er Abwasserleitun-
gen v b

5. Verregnen von Abwasser
oder Abwasserlandbehand-
lung vV oV



Land- und Forstwirtschaft

6.

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

Kahlschlag oder eine in
der Wirkung gleichkom-
mende MalRnahme oder
Rodung

zur Umwandlung der Nut-
zungsart

Zu sonstigen Zwecken mit
einer GrofRe von mehr als
0,5 ha

Ausgenommen sind Hieb-
mafnahmen im erforderli-
chen Umfang, wenn sie in
geschadigten Bestanden
aus Grinden des Wald-
schutzes erforderlich sind.

Aufbringen von Klar-, Fa-
kal- oder Rohschlamm,
Klarschlammkompost,
Klarschlammgemisch und
Mullkompost, von Bioabfal-
len gemald Bioabfallver-
ordnung und deren Gemi-
schen, von Gille, Jauche,
Silosickersaft, Garsubstrat
aus Biogasanlagen und
Gefllgelkot, von weiteren
Sekundarrohstoffdiingern
oder Reststoffen aus der

Verarbeitung landwirt-
schaftlicher oder nicht
landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse, von Stallmist
auf land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Fla-
chen

Aufbringen stickstoffhalti-
ger Dungemittel ein-
schlieBlich Kompost auf
forstwirtschaftlich genutz-
ten Fléchen

Ausnahme:

Einzelgabe als Starthilfe
bei Pflanzung
Beweidung

Dauerpferche

Weidehaltung mit Zutritt zu
Oberflachengewassern

Weidehaltung mit Zufitte-
rung

9. Lagern und Zwischenla-
gern von Wirtschaftsdin-
gern und Sekundarrohstof-
fen auBerhalb undurchlas-
siger Anlagen

10. Lagern von Garfutter

10.1 in Garfuttermieten ohne
Dichtung

Ausgenommen ist die
Lagerung von Grassilage
mit einem Trockenmasse-
gehalt von 28 v. H. und
mehr an jahrlich wech-
selnden Standorten sowie
Wickelsilagen.

10.2 in Garfuttermieten  mit
Dichtung

10.3 in baugenehmigungspflich-
tigen Anlagen mit dichter
Sohle und Auffangvorrich-
tung fir Silagesafte

11. Errichten von Holzpolter-
platzen mit Beregnung

12. Lagerung von Baumrinde
in Einheiten von mehr als
5m3

13.  Anlegen von Wildgehegen

14. Anlegen von Wildfutte-
rungsplatzen

15. Anlegen, Erweitern oder
Bewirtschaften von Wild-
ackern

16. Einsatz von in Wasser-
schutzgebieten  zugelas-
senen Pflanzenschutzmit-
teln (z.B. FASTAC
FORST)

17.  Waldkalkung

Wassergeféahrdende Stoffe

18. Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (La-
gern, Abflllen, Umschla-
gen, Herstellen, Behan-
deln oder Verwenden)
aullerhalb von Anlagen,
Vorrichtungen oder Be-



19.

20.

21.

22.

23.

24.

haltnissen aus denen ein
Eindringen in den Boden
nicht moglich ist

Ausgenommen  ist das
Betanken von Forstfahr-
zeugen und motorbetrie-
benen Handgeraten (z.B.
Motorsdgen), wenn dies
nicht auBerhalb des WSG
erfolgen kann, unter Ver-
wendung von zugelasse-
nen, mobilen Betankungs-
anlagen mit automatisch
schlieRendem  Zapfventil
(betrifft  nur  Betankung
Forstfahrzeuge) und unter
Einsatz von mobilen Auf-
fangbehaltern/-matten.

Errichten oder wesentli-
ches Andern von Anlagen
zum Lagern, Abfillen,
Umschlagen oder Herstel-
len, Behandeln, Verwen-
den von wassergefahr-
denden Stoffen gem. § 62
WHG in Verbindung mit
der jeweils glltigen Anla-
gen-VO zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stof-
fen.

Umgang mit radioaktiven
Stoffen

Léschibungen mit  oder
Erproben von Léschmittel-
zusatzen

Befordern  wassergefahr-
dender Stoffe in Leitungen

Transport  wassergefahr-
dender Stoffe

Ausgenommen sind die
Betriebsstoffe fir Forst-
fahrzeuge und motorbe-
triebene Forstgerdte (Ta-
gesmenge).

Einsatz von Maschinen,
die nicht mit biologisch
schnell abbaubaren
Schmierstoffen bzw. Hyd-
raulikblen betrieben wer-
den oder nicht dem jewei-
ligen Stand der Technik
entsprechen

Ausgenommen sind mit

25.

Abfall

26.

27.

nicht  verhaltnisméaiigem
Aufwand umristbare oder
lieferbare Maschinen und
solche, die nicht Gberwie-
gend im Wasserschutzge-
biet eingesetzt werden.

Ablagern von wasserge-
fahrdenden Stoffen oder
Einbringen dieser Stoffe in
den Untergrund

Abfallentsorgung (Verwer-
tung oder Beseitigung)
oder die Neuerrichtung
oder Anderung von den
dazugehdrigen  Anlagen
mit Ausnahme des Einsat-
zes oder Lagerns von Se-
kundarrohstoffen (Klar-
schlamm und Biokompost)

Behandeln von Grinabfal-
len zum Zwecke der Kom-
postierung auf Erwerbsfla-
chen der Landwirtschaft
und des Gartenbaus auf
den Flachen, auf denen
die Stoffe entstanden sind

Bauliche Anlagen, Sondernutzung

28.

29.

Errichten oder Erweitern
von Gebauden

a) Errichten neuer oder
wesentliche Erweiterung
bestehender Gebaude

b) Erweiterung bestehen-
der Gebaude, soweit die
Erweiterung hinter dem
Ausmall des bestehen-
den Gebaudes zuriick-
bleibt; MaRstab ist das
Ausmall der Gebaude
bei Inkrafttreten dieser
Verordnung

Neu- oder Ausbau befes-
tigter, fur Motorfahrzeuge
zugelassener Wege, Stra-
Ben und Platze

a) soweit die MaRBnahme
nicht den "Richtlinien fir



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

bautechnische MaRnah-
men in Wassergewin-
nungsgebieten”
(RiStWag) entspricht

b) unter Beachtung der
RiStwag

c) als land- und forstwirt-
schaftliche  Wirtschafts-
wege

Bau von Bahnlinien, G-
terumschlaganlagen oder
Bahnhofen

Verwendung (Einbau) von
Materialien zum Strafl3en-,
Wege-, Wasser-, Land-
schafts-, Tiefbau oder zur
Rekultivierung, die aus-
waschbare, wassergefahr-
dende Stoffe oder Bei-
mengungen enthalten oder
die durch Umwandlung
wassergefahrdend wirken
koénnen, einschlief3lich
nicht natdrlicher, aufberei-
teter Boden

Bau von militdrischen An-
lagen oder Einrichtung von
Ubungsplatzen

Durchfihren  militarischer
MalRnahmen im Rahmen
von Mandvern oder Ubun-
gen mit militdrischen Ein-
heiten oder &hnlichen Or-
ganisationen, soweit sie
nicht dem Merkblatt W
106 des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Was-
serfaches (DVGW) ent-
sprechen

Bau oder wesentliche Er-
weiterung von Sport- oder
Freizeiteinrichtungen

Durchfuhren  von  Mo-
torsport auferhalb daflr
zugelassener  Verkehrs-
wege und —flachen, sowie
Freizeitausiibung mit mo-
torgetriebenen Geraten

Durchfuhren von Markten,
Volksfesten und vergleich-
baren Veranstaltungen

Neuanlegen von Friedho-

38.

39.

40.

fen

Vergraben oder Ablagern
von Tierkdrpern oder Tier-
korperteilen

Ausgenommen sind ein-
zelne Stuckzahlen im Rah-
men jagdlicher Praxis.

Anlegen, Betreiben oder
wesentliches  Verandern
von Fischteich- oder Fisch-
zuchtanlagen

Zelten und Lagern

Bodeneingriffe

41.

42.

43.

44,

Anlegen von Erdauschlis-
sen, durch die die Grund-
wasser Uberdeckenden
Boden- und Gesteins-
schichten vermindert wer-
den

Ausnahme: soweit diese
raumlich und zeitlich eng
begrenzt sind (z.B. Abgra-
bungen, Ausschachtungen
im Zusammenhang mit
Baumafinahmen oder Re-
paraturarbeiten) oder so-
weit sie nicht Gber die ord-
nungsgemalie land- oder
forstwirtschaftliche Boden-
nutzung hinausgehen

Anlagen oder MalRnahmen
des Bergbaues mit Eingrif-
fen in die Grundwasser
Uberdeckenden Boden-
und Gesteinsschichten

Ausnahme:
Fur MaBnahmen an Ver-
und Entsorgungsleitungen

Durchfihren von Spren-
gungen oder Abteufen von
Bohrungen

Ausnahme:
Fir die offentliche Was-
serversorgung

Bohrungen oder Spren-
gungen zum grof3raumigen
Aufsuchen von Boden-
schatzen mittels geophysi-



kalischer Verfahren \Y; b

45. Einbau oder Betrieb von
Erdreich- oder Grundwas-
serwarmepumpen  sowie
Warmepumpen mit Erd-
sonden v \Y;

46. Anlegen von Dranen und
Vorflutern v v

§5

Von den Verboten des 8§ 4 kann die zusténdige
Wasserbehorde auf Antrag eine widerrufliche
und befristete Befreiung erteilen, soweit

1. Grinde des Wohls der Allgemeinheit die
Befreiung erfordern oder

2. die Durchfuhrung der Vorschrift zu einer
offenbar nicht beabsichtigten Harte fihren
wirde und der Schutzgebietszweck nicht
gefahrdet wird.

§6

Die nach 8 4 beschrankt zulassigen Handlun-
gen durfen nur mit Genehmigung der zustandi-
gen Wasserbehdrde vorgenommen werden.
Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn die beabsichtigte Handlung oder Anlage
auf das durch diese Verordnung geschitzte
Grundwasser nachteilig einwirken kann und
diese Nachteile durch Auflagen und/oder Be-
dingungen nicht verhitet werden kénnen.

§7

Die Eigentimer und Nutzungsberechtigten der
im Wasserschutzgebiet liegenden Grundstiicke
sind verpflichtet, das Betreten des Grundsti-
ckes durch Beauftragte der jeweils zustandigen
Wasserbehoérde und der von dieser ermachtig-
ten Stelle nach vorheriger Ankindigung zu
dulden, um die Einhaltung der in § 4 aufgefihr-
ten Schutzbestimmungen zu Uberprifen und
um MalRnahmen durchzufihren, die zum
Schutz der Wassergewinnungsanlagen erfor-
derlich sind (z. B. Aufstellung von Hinweis-
schildern, Zaunen u. &.).

§8

(1) Soweit eine Schutzbestimmung dieser Ver-
ordnung das Eigentum unzumutbar be-
schréankt und die Beschrankung nicht durch
eine Befreiung oder andere MalRhahmen
vermieden oder ausgeglichen werden kann,
ist dafir nach § 52 Abs. 4 WHG eine Ent-
schadigung zu leisten. Art und Umfang der
Entschadigung bemessen sich nach den 8§
96 bis 98 WHG i. V. m. den 8§ 123 und 124
NWG.

(2) Eine Ausgleichszahlung ist gem. § 52 Abs.
5 WHG i. V. m. § 93 Abs. 1 NWG dann zu
leisten, wenn eine Schutzbestimmung die-
ser Verordnung erhdhte Anforderungen
festsetzt, die die ordnungsgemafe land-
und forstwirtschaftliche oder erwerbsgartne-
rische Nutzung eines Grundstiicks ein-
schranken. Art und Umfang der Ausgleichs-
zahlung bemessen sich nach § 99 WHG i.
V. m. § 93 Abs. 2 NWG.

(3) Die  Entschadigungsforderungen geman
Absatz 1 sowie die Forderung einer Aus-
gleichszahlung nach Absatz 2 richten sich
gemaf § 51 Abs. 1, S. 2 WHG an die Harz
Energie GmbH & Co. KG als begunstigtes
Wasserversorgungsunternehmen.
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Wer gegen die Bestimmungen dieser Verord-
nung verstoRt, handelt ordnungswidrig. Die
Ordnungswidrigkeit wird nach § 133 Abs. 2, Nr.
1 und Abs. 3NWG i. V. m. 8§ 36 Abs. 1, Nr. 1
des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten
(OWiG) vom 19.02.1987 (BGBI. | S. 602), in
der derzeit giltigen Fassung, mit einer Geld-
buf3e bis zu 50.000 Euro geahndet.

§10

Diese Verordnung tritt 14 Tage nach ihrer Ver-
kindung in Kraft.

Goslar, den 11.08.2014

Stadt Goslar
Der Oberburgermeister

gez. (Stadtsiegel)

Dr. Oliver Junk

Bekannt gemacht im Internet unter
www.goslar.de am 30.09.2014 unter 19-2014



A Legende

Wasserschutzgebiet Gosetal
/| Schutzzone

Schutzzone |

Schutzzone |l

Schutzzone Il
SRRV (10 1 U AN WA VRN TR ST e IR S ANF gty i v

iz oSN
- ot
;AQ D . //\\E\K \\\\{{\\:‘A/

Wasserschutzgebiet
Gosetal

Ubersichtskarte

b

o

-
egsmiihle

Anlage 1
Zu 8 2 Abs. 2 der Wasserschutzgebietsverordnung

N7/ PUNSENE
A =

&

g ¢

o w .
ld\\
5

Dr. Oliver Junk
Oberbilrgermeister

Datenquelle:
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséachsis chen

Vermessungs - und Katasterverwaltung

MaRstab 1:25.000 Stand: 28.07.2014




2 & M) N TR Ay ' ~ -~ e e - 5o 12 R WL
I/ V f’ﬁ ! ’/J ST Tl /N g%%g oS, L “}; . v v d N
h// o | ) P el L "“}@/7 v v 4 T g / NS B2 ) S5 sy = AR Y3 “t ~}’ A / / T =T A \;}% ! / ,
. . '////ii'?/////— ! ' J///' 4 f L /; // \\: A . \ W& =l T sf / \7 'i'\\\,‘\\\\\ o 5 A g
P NV A\\ L b 85 A / A A 5 —— = NI// VRSP b LRI« Aoy \ i { ' [’( A SRl A ;} // / Vi
A /‘f/ A // QA /1 LA \\\\\\t\ | A mofstelie) |l 2 ’f 89 / %f/ / A ‘\\ A V4 ’ Y A ! = l{‘ : »»‘\\\j A 7 w/”A “ ES ((\\ ! \\ A \:\ \.\\‘\‘\\t,\\\\ oA \{ 87 A / /7 ////(/
Vi // N N A /' s A Bl ’ A /o o /.:/A, . A V4 - \\\\ '“‘M)%“‘LA. - S A 3‘ @ i //g/\ \\\\\ \\\\ \ A s A !I A o 74 ;741
Wasserschutzgebiet Gosetal
Schutzzone
Schutzzone |
Schutzzone |l
Schutzzone Il
Stadt Goslar — Fachdienst Gewasserschutz
Wasserschutzgebiet
Gosetal
Detailkarte
Anlage 2
zu 8 2 Abs. 3 der Wasserschutzgebietsverordnung
Dr. Oliver Junk
Oberbiurgermeister
Datenquelle:
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
K‘I\\\\)/.\ 1/3\\\ Grumbacher ' A//// f{; r( \,-‘»\:::z\>— ____ T/’{)‘}{) A = \\i\\ AK i 7 \\ \\\ ,,r‘;’/:/ ‘((;/ | %\g/\ ' ' \ N ,f”;//;?://' . ‘ \\\\:\ . g/( \F‘%‘\\ (\:;\‘\\\ ;l\\ o th»;j:}%:\'.\/\/ \\)\\Q\x& /j
4;"{‘;2% V. 7o Y j’// . \\ 500 ‘ / | ) v - \ ' \\C ﬂ aﬁ// ust I%gh a | - N /Y Y MaRstab  1:7.500 Stand 28.07.2014
! < > e R e N S [ ; \ FAN a1 il 3 \\ Y ; Y A\
\\A\\\?\E\ 51es A 74 ){)’ b i/,/'/ - Ve A A V/‘«'ﬁ\ L\\\ﬁ ' \ N b [EAN §fj ! R A N : t%\\c W TR A ﬁ/ M \\\Q\w by S — = —




	20140930_wsg_vo_gosetal
	01WSG_20140722_Gosetal_Übersicht
	02WSG_20140722_Gosetal_Detailkarte

